
Garantiebedingungen 

 
Die Garantie erstreckt sich auf die Behebung von Herstellungs- oder 
Materialfehlern, die 
innerhalb der im Katalog angegebenen Garantiefrist aufgetreten sind. Die 
Garantiefrist beginnt 
mit dem Tag des Verkaufs an den Erst-Benutzer. Als Beleg gilt die 
Kassenquittung oder 
Rechnung. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf 
unsachgemäße Behandlung 
oder mechanische Beschädigung bzw. natürliche Abnutzung zurückzuführen sind 
und Schäden 
an mitgelieferten Batterien. Die Garantie erlischt, wenn ein Eingriff von 
fremder Hand erfolgte. 
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. 


